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Jörg Reinholz
Hafenstr. 67
34125 Kassel
☎ 0561 317 22 77
 0561 317 22 76
joerg.reinholz@fastix.org

Kassel, am 18.02.2017

Im Zusammenhang mit dem Verfahren    2660 Js 5822/17  

erstatte ich Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen §§ 164, 239 Absätze 2 und 3  StGB gegen 
Herrn Dr. Hans-Dieter Weber, AWPR Dortmund.

Begründung: Dem Herr Dr. Weber war bei der Erstellung und dem Versand der Anzeige sehr wohl 
bekannt, dass ich mit der Veröffentlichung des Bildschirmfotos der Webseite der Kanzlei AWPR 
mit seinem Konterfei gerade keine Straftat begangen habe.

Er vertraute - offensichtlich nicht ganz zu Unrecht - auf die Unwissenheit, die Unerfahrenheit 
und/oder die Voreingenommenheit des bearbeitenden Staatsanwaltes.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Beschuldigte durch die Angabe seines Beruf als Rechtsanwalt 
und damit als Organ der Rechtspflege und seinen „Dr. jur.“ der wissentlich unbegründeten 
Strafanzeige Gewicht geben wollte und dass von einer Absicht, nämlich der mittelbaren 
Freiheitsberaubung in einem schweren Fall auszugehen ist. Denn Dr. Weber hat gegenüber dem LG 
Düsseldorf auch dargelegt, ich wäre mittellos. Demnach musste er davon ausgehen, dass ich zu 
Unrecht auch mehr als sieben Tage Haft erleiden könne, weil ich die „Tagessätze“ nicht zahlen 
kann.

Er nahm das Begehen der schwereren Straftat also wissentlich und billigend in Kauf, hat diese 
Straftat also versucht. Meiner Ansicht nach ist der Anwalt Dr. Weber nicht weniger kriminell als der 
sich ebenfalls als „Organ der Rechtspflege“ gerierende Kriminelle Günter Freiherr von 
Gravenreuth, dessen Verurteilung wegen mittelbarer Freiheitsberaubung und Prozessbetruges die 
StA Kassel bis zu dessen Selbstmord durch intensives Lügen hintertrieben hat.

Für alles Übrige verweise ich auf mein Schreiben mit den Anlagen von 20:19 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Reinholz
Kassel, am 18. Februar 2017
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